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Unsere Anregung: Transportable Tribiinen fiir Katastrophen-Schaulustige

Betrachiungen zur Verhaffung eines

Ubermalers

Arnulf Rainer aus Wien hat die
Schule der Uebermaler begriindet.
Es handelt sich dabei keineswegs
um Uebermenschen, die dem Malen
huldigen, sondern vielmehr um
Leute, die eigene und fremde Bilder
tibermalen. Als der Oberstadtdirek-
tor von Wolfsburg (Braunschweig)
jiingst die Ausstellung <Junge Stadt
sieht junge Kunst er6ffnete und
der Graphikerin Helga Pape einen
Preis fiir ihr Blatt <Figuren und
Monde iiberreichen wollte, machte
man die bestiirzende Entdeckung,
dafl das Werk auch schon wieder
unsichtbar geworden war. Arnulf
Rainer hatte es heimlich iibermalt.
Mit schwarzer Farbe.

Hochm6gende Kunsttheoretiker ha-
ben dem Uebermaler schon vor ge-
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raumer Zeit attestiert, dafl diese
Methode kiinstlerischer Ausdruck
sei. Die Uebermalung gelte der Ver-
hiillung des Nicht-Schaubaren. Hin-
ter dem schwarzen Klecks verberge
sich das Mystische, welches sich der
Darstellung entzieche. Dem Ein-
wand, daf} «nichts dahinter sei»,
kann Arnulf Rainer bei seinem
Opus von Wolfsburg sogar entge-
genhalten, dafl sich dahinter zu-
mindest die Figuren und Monde
der Frau Pape befinden.

Das Wolfsburger Auge des Gesetzes
— unkundig der Sehweise moderner
Uebermaler — erblickte in der
Schwarzmalerei den Tatbestand
boshafter Sachbeschidigung. War-
um sich Arnulf Rainer gerade in
dieserr Wochen in Wolfsburg be-

tdtigt, ist mir unerklirlich — harren
doch seiner gewaltige Staatsauftrige
eines Landes, das in der Produk-
tion von Stalin-Bildern das eigene
Plan-Soll iibertraf. Hier konnte
sich die Verhiillung des Nicht-
Schaubaren durch Schwarzmalerei
sogar als Schonfirberei erweisen.
Warum, also Wolfsburg? Warum
dieser unverdiente Tort fiir Frau
Pape?

Frau Pape hat es eigentlich noch
gut. Die bildenden Kiinstler haben
es gut. Sie konnen die Polizei zu
Hilfe rufen. Die Komponisten —
zumal die toten Komponisten — ha-
ben niemanden, der sich fiir den
Schutz ihrer Partituren vor Ueber-
malung einsetzt. Giuseppe Verdi
gehort zu den Komponisten, die
sich seit eh und je Uebermalung
gefallen lassen miissen.

Mein Freund Denis Vaughan (er
stammt aus Australien, hat in Eu-
ropa studiert, war lange Zeit Assi-
stent von Sir Thomas Beecham und
ist nun langst ein angesehener Di-

rigent), hat sich die Miihe gemacht,
einige Handschriften Verdis mit
den Druckausgaben der Partituren
zu vergleichen. In den ersten fiinf
Takten von Verdis <Falstaff> (das
sind nur wenige Sekunden Musik!)
stellte er nicht weniger als 137 Ab-
weichungen des gedruckten Noten-
bildes vom Manuskript fest. Das
legt die Vermutung nahe, daf} hier
ein Geistesbruder des Uebermalers
Arnulf Rainer am Werk war.
Nicht einmal die beriihmte Arie
«La donna ¢ mobile» aus Rigo-
lettos ist vor boshafter Sachbeschid-
digung gefeit geblieben. In der
Druckausgabe von 1912 beginnt
das Orchestervorspiel ganz leise
(pianissimo); wihrend die Druck-
ausgabe desselben Verlages aus dem
Jahre 1954 an derselben Stelle lau-
tes Orchestervorspiel (forte) ver-
langt. Da Verdi schon 1901 starb,
muf} hier wohl einer gewiitet ha-
ben, der sich mehr diinkt als Verdi:
ein Uebermusiker.

Das von Arnulf Rainer iibermalte



«Du ich glaub mir fahred latz!»

Blatt wurde wenigstens von der
Jury in Wolfsburg vor Erdffnung
der Ausstellung in seiner urspriing-
lichen Gestalt begutachtet. Den ori-
ginalen Rigoletto> aber hat wohl
noch nie jemand so gehdrt, wie ihn
Verdi sich vorstellte. Als der itali-
enische Abgeordnete Russo jiingst
den zustindigen Minister fragte,
was man in dieser Angelegenheit
tun konne, antwortete Minister
Bosco sehr weitschweifig. Das Er-
gebnis 148¢ sich auch kurz formu-
lieren: einstweilen nichts. Die Po-
lizei hat auch weder Anlafl noch
Vollmacht nach dem Titer zu fahn-
den, der sich der boshaften Sach-
beschidigung eines musikalischen
Meisterwerks schuldig gemacht hat.
Dazu fehlt — noch — jede gesetz-
liche Grundlage.
Mein Freund Vaughan ist ein un-
bequemer Zeitgenosse. Er hat sein
Hauptquartier in Rom aufgeschla-
- gen und mobilisiert sogar schon
Senatoren . und Abgeordnete des
Verdi-Landes fiir die Sache Verdis.

Ein Happy End zeichnet sich ab.
Die jiingste Urheberrechts-Konfe-
renz (sie tagte in Madrid) beschlof,
«von den Regierungen Informatio-
nen einzuholen iiber die gesetzli-
chen Mittel, die den Schutz der ur-
spriinglichen Form eines Musik-
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Die Geschenkpackung
wird allen

Késekennern
sicher sehr,

rein schon dusserlich,
gefallen;

doch ihr Inhalt
noch viel mehr!

Tilsiter
Drum ghdrt Tilsiter uf e Tisch!
Me weiss mit ihm, wora me-n-isch.

werkes in spiteren Ausgaben er-
moglichen». Die Tage der Ueber-
maler — auch auf dem Gebiet der
Musik — sind gezihlt. Das Ohr des
Gesetzes wird bald auch iiber die
korrekte Ausfithrung von dLa Don-
na ¢ mobile> wachen.

Schon Hector Berlioz wetterte ge-
gen die Gilde der Uebermaler sei-
ner Zeit. Als Fétis die Symphonien
von Beethoven retuschierte und da-
mit in seiner Weise iibermalte,
lenkte er den Zorn von Berlioz auf
sich, der seinen Helden Lelio (im
zweiten Teil der «<Symphonie Fan-
tastique>) ausrufen lieR: «Fluch
iber euch Wiistlinge! Thr wagt es,
entweihend die Hand an Meister-
werke zu legen! Wenn ihr die Stirn
eines Jupiters, den Busen einer Ve-
nus beschmutzt habt, dann bliht
ihr Spatzen euch auf, als hittet ihr
goldene Eier gelegt!»

Es sind in der Tat goldene Eier.
Sie werfen sogar Zinsen — will sa-
gen: Tantiemen — ab. Der Mann,
der aus Verdis <Traviata> seinen

Violetta-Rock machte, hat nicht
umsonst gelebt. Ray Conniffs
Swing-Uebermalungen von Schu-
bert-Liedern und Chopin-Melodien
machen gute Umsitze. Hier irrt
Berlioz. Die Spatzen haben ein
Recht darauf, sich aufzublihen,
denn sie legen Goldeier.

Totale Uebermalung solcher Pro-
dukte der Musikindustrie wiirde
sich dringend empfehlen. Fiir die-
sen Zweck steht heute sogar schon
ein akustischer Farbtopf zur Ver-
fiigung: ein Generator, der das so-
genannte «weifle Rauschen> erzeugt.
In der elektronischen Musik wird
dieses Rauschen auch schon um
seiner selbst willen angewandt. Die
Kunsttheoretiker, welche fiir die
Schule der Uebermaler Argumente
fanden, werden uns gewifl auch
beweisen konnen, dafl beim Wei-
Ren Rauschen etwas dahinter sei.
Man hort es blof nicht. Und das

ist manchmal ein Segen.

Kurt Blaukopf

NEBELSPALTER 35



	Betrachtungen zur Verhaftung eines Übermalers

